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1
Zunehmendes Nebenein-
ander von Interessenver-
tretungslösungen

In den letzten beiden Dekaden beobachten
wir in den meisten Industrieländern weit-
gehende Verschiebungen in ökonomischen
Rahmenbedingungen, in sozialen Struktu-
ren sowie in politischen Kräfteverhältnis-
sen mit weitreichenden Folgen für die Ar-
beitsgesellschaft im Allgemeinen und die
industriellen Beziehungen im Besonderen.
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht stellt sich
damit die grundlegende Frage, welche Re-
sultate aus den Umbrüchen in der Arbeits-
gesellschaft für das deutsche Mitbestim-
mungsmodell folgen. Denn dieses bleibt
davon nicht unberührt, sondern ist viel-
mehr sogar insofern wesentlicher Bestand-
teil der Umschichtungen in der Arbeitsge-
sellschaft, als die beteiligten Sozialpartner
eine hohe Definitionsmacht für die Rege-
lungsformen und Ausprägung der Arbeits-
beziehungen in Anschlag bringen (kön-
nen). So erkennen wir einen schleichenden
Erosionsprozess, der als Schwächung über-
und innerbetrieblicher Normierungs- und
Verhandlungspotenziale auf drei Bruchebe-
nen stattfindet (Schmierl u.a. 2001; Heid-
ling u.a. 2003): Außengrenzen von Unter-
nehmen werden durch Prozesse der Inter-
nationalisierung und unternehmensüber-
greifenden Prozessorientierung durchläs-
sig, instabil und ausgefranst. Betriebsintern
wird die traditionelle Verantwortlichkeits-

baren Stabilitäten und Instabilitäten skiz-
ziert, bevor im nächsten Schritt die folgen-
reichen Veränderungen im Segment der
„Neuen Ökonomie“ erörtert werden (Ab-
schnitt 4). Im Schlussabschnitt werden die
Befunde noch einmal auf ihre Konsequen-
zen für Gewerkschaftspolitik abgeklopft.
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Angesichts einer zunehmend globalisierten Konkurrenzwirtschaft wird von politischen Repräsentanten und Arbeitgeberverbänden
neuerlich die Existenzberechtigung von Gewerkschaften und kollektiver Interessenvertretung infrage gestellt. Derartige Vorstöße
tauchen nicht zufällig in einer Situation auf, in der die moderne Arbeitsgesellschaft einem rapiden sozioökonomischen Strukturwandel
ausgesetzt ist. Im Beitrag wird die Frage aufgegriffen, ob die Gewerkschaften als Haupt-Mitspieler im System industrieller Beziehun-
gen diese Umschichtungen zu bewältigen in der Lage sind. Im Einzelnen wird dabei das Nebeneinander der Aushöhlung bekannter
Interessenvertretungsformen, von Bemühungen zu neuartigen Vereinbarungen seitens der bekannten Kollektivakteure und von grund-
legend neuen Mustern der Interessenartikulation in den Blick genommen, die als Gegenmodell zur klassischen Interessenvertretung
auftreten.

zuweisung in klassischen Hierarchiestruk-
turen durch Dezentralisierungsstrategien
und Ansätze zur Selbstregulation und Ver-
marktlichung aufgeweicht. Politische und
strukturelle Grundlagen der Verhandlungs-
macht der Kollektivakteure zur Interessen-
vertretung von Kapital und Arbeit werden
durch Verbandsflucht und Mitglieder-
schwund destabilisiert.

Im vorliegenden Beitrag wird eine Ant-
wort auf die Frage gesucht, inwieweit das
tradierte System industrieller Beziehungen
in der Bundesrepublik diese Umschichtun-
gen in seiner bisherigen Systemarchitektur
überleben wird. Auf den Begriff bringen
lässt sich die Antwort in der Hybridisie-
rungsthese, wonach das System industriel-
ler Beziehungen weniger einem umfassen-
den Strukturbruch unterworfen ist, als
vielmehr von einem unübersichtlichen Ne-
beneinander der Erosion bekannter Inter-
essenvertretungsformen, flexibler Restruk-
turierungsbemühungen der Kollektivak-
teure und der Etablierung neuer Muster der
Interessenartikulation geprägt ist. Kenn-
zeichen dieser Umbruchsituation, deren
künftiger Ausgang momentan nicht zu
prognostizieren ist, ist die widersprüch-
liche Gleichzeitigkeit von Stabilität und Um-
bruch.

Im Folgenden werden Forschungsbe-
funde zur Reichweite des Wandels im bun-
desdeutschen System industrieller Bezie-
hungen vorgestellt: Zunächst werden die
Besonderheiten der bundesrepublikani-
schen industriellen Beziehungen in der
Nachkriegszeit beschrieben (Abschnitt 2).
In Abschnitt 3 werden die derzeit erkenn-
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2
Besonderheiten der deut-
schen Arbeitsbeziehungen

Die im internationalen Vergleich wesent-
liche Besonderheit der deutschen Arbeits-
beziehungen bestand darin, dass es sich um
ein außerordentlich stabiles System aus drei
miteinander verschränkten Basisinstitutio-
nen handelte: einer dualen Interessenver-
tretungsstruktur, einer starken Zentralität
und einem hohen Grad an Verrecht-
lichung.

Die erste Basisinstitution duale Interes-
senvertretungsstruktur ist durch die Zwei-
geteiltheit der Aushandlungsarenen von
Tarifautonomie und Betriebsverfassung
bzw. von gewerkschaftlicher und betrieb-
licher Interessenvertretung charakterisiert.
Während die Grundlinien der Lohn- und
Tarifabkommen zwischen den Kollektiv-
akteuren Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände in periodisch stattfindenden
Aushandlungsrunden für sektoral und re-
gional abgegrenzte Industrie- und Wirt-
schaftssektoren in Form von Tarifverträgen
festgelegt werden, obliegen den Repräsen-
tanten auf betrieblicher Ebene – den Be-
triebsräten und dem Management – die be-
triebsspezifische Anpassung der Tarifver-
träge und die Kontrolle der Einhaltung im
Betrieb. Regelungen in Gesetzen oder im
kollektiv ausgehandelten Tarifvertrag ha-
ben gegenüber Betriebsvereinbarungen
Vorrang.

Der Abschluss von Tarifverträgen für
großflächige Industrie- und Wirtschafts-
sektoren durch überbetrieblich organisier-
te und tariffähige, monopolistische Kol-
lektivakteure (Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften) kennzeichnet die zweite
Basisinstitution Zentralität und Kollek-
tivität. Pilot-Tarifverträge für eine Tarifre-
gion eines Branchensegments werden in
der Regel als Flächentarifverträge bundes-
weit angewandt; der Deckungsgrad der
abgeschlossenen Flächentarifverträge ist
hoch. Zugleich zeichnet sich das Tarifver-
tragssystem durch eine weitgehende Flexi-
bilität aus, da Tarifverträge durch regiona-
le Abweichungen an ökonomische Beson-
derheiten (z.B. Ost-Tarifverträge) ange-
passt werden können. Darüber hinaus wird
eine weitgehende Vereinheitlichung von
Arbeitsbedingungen durch die Übernah-
me von Tarifverträgen durch nichttarif-
gebundene Unternehmen, durch Allge-

meinverbindlicherklärungen oder durch
die Anwendung nicht nur auf Gewerk-
schaftsmitglieder hergestellt.

Als dritte Besonderheit der deutschen
Arbeitsbeziehungen ist die Verrechtlichung
zu nennen, die aus der weitreichenden ge-
setzgeberischen und rechtlichen Grund-
legung (im Tarifvertragsgesetz, im Be-
triebsverfassungsgesetz und im Arbeits-
und Tarifrecht) herrührt. Da die Grund-
linien der Austauschbeziehungen zwischen
Kapital und Arbeit durch Gesetzgebung
und Rechtsprechung (Tarifautonomie, Ar-
beitskampf als ultima ratio, Schlichtungs-
und Vermittlungsprozeduren, Verbot wil-
der und politischer Streiks usw.) ohnehin
stark reguliert sind, kann sich der Staat
aus Interessenkonflikten der Arbeitsmarkt-
parteien – z.B. im Gegensatz zu Frank-
reich – heraus halten. Die Arbeitsbezie-
hungen im Nachkriegsdeutschland sind/
waren damit hochgradig von Konsens und
Kompromissbildung statt von offenen For-
men des industriellen Konflikts charakteri-
siert.

3
Die Gleichzeitigkeit von
Stabilität und Umbruch

Diese Basisinstitutionen wurden in den
letzten beiden Dekaden einem erkennba-
ren Anpassungsdruck ausgesetzt. Unsere
Forschungserkenntnisse lassen sich dabei
auf die Formel der Gleichzeitigkeit von Um-
schichtungen und Stabilitäten bringen
(Streeck 2001). Traditionelle Formen kol-
lektiver Interessenvertretung erfahren in
vielerlei Hinsicht eine Schwächung und
Deformation. Zugleich lassen sich institu-
tionelle und akteursspezifische Reaktions-
weisen auf die Erosionsmechanismen in
Form struktureller Anpassungsmechanis-
men und der Entwicklung neuer Interes-
senvertretungsmuster erkennen.

3.1 UMSCHICHTUNGEN, BRÜCHE
UND EROSIONEN

Einem aufmerksamen Beobachter der Ent-
wicklungen der deutschen Arbeitsbezie-
hungen fallen zunächst die in vielen (in-
dustriesoziologischen) Studien dokumen-
tierten Umschichtungen, Brüche und
Erosionen auf. Die Globalisierung der
Weltwirtschaft und Internationalisierung
von Produktions- und Dienstleistungsakti-

vitäten wird mit einer Zunahme na-
tionenübergreifender Unternehmensnetz-
werke und der Verlagerung von ganzen
Betrieben oder Unternehmensteilen ins
(scheinbar) arbeitskostengünstigere Aus-
land und entsprechendem Beschäftigungs-
abbau in Verbindung gebracht. Fragile,
ständig neu geschnittene Formen der Un-
ternehmensorganisation stellen die bislang
typische betriebsförmige Organisation von
Arbeit, auf deren Basis Prozeduren und Ak-
teure des Mitbestimmungsmodells ihre
Macht einsetzen konnten, ständig neu in-
frage. Gerade in matrixartig strukturierten
Unternehmensverbünden und Produk-
tionsnetzwerken wird betriebliche Mitbe-
stimmung durch das Auseinanderfallen der
strategischen Entscheidungsebene und
dem Betrieb als Verhandlungsbasis aus-
gehöhlt (MPIfG 2002; Schmierl 1998;
Schmierl 2000). Das Shareholder Value-
Prinzip wird als Legitimation zur ganzheit-
lichen Reorganisation von Unternehmens-
strukturen und betrieblichen Kontrollsys-
temen genutzt (Meil/Heidling/Schmierl
2003). Unternehmensstrategien zur Kon-
zentration auf Kernkompetenzen führen
zur Betriebsaufspaltung und Filetierung
von Unternehmensteilen. Diese Zerstücke-
lungstaktik in Verbindung mit Unterneh-
mensausgründungen verstärkt durch Neu-
entstehen von Kleinbetrieben im expan-
dierenden Dienstleistungssektor einen be-
reits seit längerem zu beobachtenden Trend
zur Verkleinbetrieblichung, der die Gewerk-
schaften vor Vertretungsprobleme stellt:
Die Anzahl von gewählten oder freigestell-
ten Betriebsräten sinkt, die Betriebsgren-
zen werden instabil, und die Organisierung
einer Interessenvertretung für die Beschäf-
tigten wird erschwert (Schmierl 2003a). Be-
triebsintern kommen neue Management-
und Produktionskonzepte zur Flexibilisie-
rung der tayloristischen Organisations-
starrheiten, neue Leitbilder einer dezentra-
lisierten Selbststeuerung und Vermarkt-
lichung oder auch Methoden des Human
Ressource Management zum Einsatz, die
in Konkurrenz zur Interessenvertretung
durch Betriebsräte Formen der direkten
Partizipation durch die Beschäftigten selbst
etablieren. Und schließlich mussten die Ge-
werkschaften nach der Wiedervereinigung
Rückwirkungen der in den Tarifgebieten der
ehemaligen DDR kollektivvertraglich abge-
schlossenen Aufweichungen bisheriger Ta-
rifstandards auf den Westen Deutschlands
in Kauf nehmen. Insbesondere seit Mitte
der 90er Jahre spitzen sich alle diese Erosi-
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onstendenzen mit der Ausweitung von 
sog. „betriebsratslosen“ oder „mitbestim-
mungsfreien“ Zonen, mit der Zunahme
nichttarifgebundener Unternehmen, mit
rapid ansteigenden Arbeitslosenzahlen und
hohen Transferleistungen in die neuen
Bundesländer sowie mit Beeinträchtigun-
gen der Wirksamkeit flächendeckender
Tarifverträge zu.

Der in den 90er Jahren geführten Stand-
ortdebatte wurde zwar nicht mit der Ein-
richtung eines reinen Wettbewerbsstaats
begegnet, was von vielen Wissenschaftlern
befürchtet und Vertretern der Arbeitgeber
gefordert wurde; allerdings mussten von
den Gewerkschaften in einer arbeitsmarkt-
politisch prekären Situation weitgehende,
qualitative Veränderungen in der Einheit-
lichkeit und Allgemeinverbindlichkeit gül-
tiger Tarifabschlüsse geschluckt werden.
Galten Tarifverträge mit einheitlichen
Standards bis in die 80er Jahre hinein glei-
chermaßen verbindlich für alle Betriebe
des Tarifgebiets, so ermöglichen einer Aus-
wertung des WSI zu Tarifbestimmungen 
in über 100 Tarifbereichen zufolge mitt-
lerweile alle Tarifverträge den tarifgebun-
denen Unternehmen, in einzelnen Ver-
handlungsgegenständen „von den ein-
heitlichen und verbindlichen Standards
des (Flächen-)Tarifvertrags abzuweichen“
(Bispinck/WSI-Tarifarchiv 1999, S. II).
Durch Differenzierung oder Absenkung
von Tarifstandards (z.B. durch Härtefallre-
gelungen) wird eine Anpassung an be-
triebsspezifische Bedingungen eröffnet –
mit Öffnungsklauseln für Arbeitszeitbe-
stimmungen (beispielsweise durch Ar-
beitszeitkorridore oder dauerhafte Arbeits-
zeitverlängerung) und Vergütungsregelun-
gen (z.B. Aussetzung oder Verschiebung
vereinbarter Tariferhöhungen, Definition
von Entgeltkorridoren oder von niedrige-
ren Einstiegstarifen).

Diese Aufweichungen zu akzeptieren
war nachgerade auch nötig, um den durch
die Verabschiedung vieler Arbeitgeber aus
der Tarifbindung sowie durch Mitglieder-
schwund geschwächten politischen Stände-
vertretungen der Arbeitgeber nicht noch
zusätzlichen verbandsinternen Druck zu-
zumuten. Mittlerweile unterliegt weniger
als die Hälfte der westdeutschen und weni-
ger als ein Viertel der ostdeutschen Unter-
nehmen der Tarifbindung (WSI 2002). Nur
teilweise konnte dieser Trend durch eine
sich abzeichnende Verschiebung zu Fir-
mentarifverträgen kompensiert werden.
Insgesamt ist damit ein Wandel der für

Deutschland charakteristischen Tarifland-
schaft erkennbar, in dem flächendeckenden
Verbandstarifverträgen (mit etwa 60 %-
Anteil an allen Tarifverträgen gegenüber ca.
75 % im Jahre 1981) zunehmend geringere
Bedeutung zukommt. Diese sozioökono-
mischen Umschichtungen gehen schließ-
lich mit deutlichen Verschiebungen in der
Bedeutung und Verpflichtungsfähigkeit der
korporatistischen Kollektivakteure einher:
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad,
der 1951 noch knapp 42 % betrug, sank
nahezu kontinuierlich auf einen heutigen
Wert von etwa 25 %. Eine gleichläufige Ab-
wärtsbewegung prägt auch den Mitglieder-
stand in den Arbeitgeberverbänden (vgl. zu
diesen Daten: Müller-Jentsch/Ittermann
2000; Lehmann 2002; Schroeder/Weinert
2003).

3.2 STABILITÄT UND WEITER-
BESTEHEN DES TRADIERTEN

Wenngleich die referierten Entwicklungen
dramatisch erscheinen, bleiben die grund-
legenden Elemente und Akteure des Sys-
tems industrieller Beziehungen nach wie
vor existent. So herrscht bei der Anwen-
dung kollektiver Interessenvertretungsfor-
men Stabilität im Wesentlichen in den
großbetrieblich organisierten Industrie- und
Dienstleistungsbranchen vor, die traditio-
nell und weiterhin vom deutschen Mitbe-
stimmungsmodell geprägt sind. Hier be-
stehen die klassischen Kollektivakteure
(Gewerkschaften/Betriebsräte und Arbeit-
geberverbände) weiter und bleiben auch
funktionsfähig. Tradierte Elemente der in-
dustriellen Beziehungen bleiben in Kraft
(Flächentarifverträge,Wirksamkeit des Be-
triebsverfassungsgesetzes, Wahl von Be-
triebsratsgremien etc.) (Deiß/Heidling
2001).

Allerdings gehört zu dieser Stabilität
auch eine – aus Sicht der Gewerkschaften
unerwünschte – Festschreibung einer un-
zureichenden Mitbestimmungssituation in
Feldern, in welchen auch in der Vergangen-
heit tarifrechtliche und kollektivvertrag-
liche Regelungen nicht angewendet wur-
den. Dies gilt für weite Bereiche des Hand-
werks, der Kleinbetriebe, des Einzelhan-
dels und der (freiberuflichen bzw. selb-
ständigen) Dienstleistungssektoren, wo
von einem Fortbestand der bekannten
unzureichenden Kollektivvertrags- und
Interessenvertretungsstrukturen auszuge-
hen ist (Kotthoff/Reindl 1990; Wasser-
mann 1999).

3.3 FORM- UND BEDEUTUNGS-
WANDEL DER BASISINSTITUTIONEN
IN TRADITIONELLEN WIRTSCHAFTS-
SEKTOREN

Aus der Vogelperspektive betrachtet hat
somit das tradierte System industrieller
Beziehungen rein formell überlebt, in-
dem die bekannten Kollektivakteure und
maßgeblichen Instrumente des Interessen-
ausgleichs (Flächentarifverträge, Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände, Be-
triebsräte, Arbeitsgesetze etc.) weiterhin
existieren. Soweit ist Müller-Jentsch Recht
zu geben, dass – auch wenn das deutsche
Mitbestimmungsmodell gegenwärtig einer
ernsten Belastungsprobe ausgesetzt sei – es
sich doch nicht um ein Auslaufmodell han-
dele (1999). Allerdings versperrt eine der-
art pauschale Bestandsaufnahme den Blick
auf die außerordentliche, qualitative Dra-
matik, die den Wandel in der Gestalt,
Bedeutung und Gültigkeitsbreite dieser
Instrumente kennzeichnet.

So muss festgehalten werden, dass ins-
besondere die Basisinstitution der Zentra-
lität und Kollektivität grundlegend infrage
gestellt ist: Mitgliederschwund und Ver-
bandsflucht werten das Prinzip der Interes-
senvertretung durch Kollektivagenturen
ab; Individualisierungsprozesse werden
verstärkt. Kontinuierlich zurückgehende
Anteile von Flächentarifverträgen lassen ei-
ne Verringerung der bislang weitreichen-
den Regelungsdichte und Tarifbindung so-
wie eine stärkere Differenzierung, Dezen-
tralisierung und Entkollektivierung erken-
nen; insofern liegt hier Müller-Jentsch
falsch, der zu behaupten wagt, dass „für
Deutschland keine Dekollektivierung der
Arbeitsbeziehungen zu erwarten ist.“
(2000, S. 175). Entscheidende Folge der Zu-
nahme von Härtefall- und Öffnungsklau-
seln ist nämlich eine Übertragung tarifpo-
litischer Aufgaben von den Gewerkschaften
auf die Betriebsräte und somit auf die Ebe-
ne des Betriebs bzw. Arbeitsorts. Dieser
Trend zur Verbetrieblichung der Interes-
senvertretung im Sinne einer Gewichtsver-
lagerung von der tariflichsektoralen auf die
betriebliche Ebene kann einerseits als De-
kollektivierung bezeichnet werden und
hängt andererseits realiter mit geschwäch-
ten Machtpotenzialen der Gewerkschaften
und der Notwendigkeit zur Entwicklung
neuer (individualisierter) Machtkonstella-
tionen und -koalitionen in den Betrieben
zusammen.
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tenanteilen ist ein Indiz dafür, dass die
Hegemonie des Industriearbeitsmodells
bricht, worauf das Soziologische For-
schungsinstitut (SOFI) Göttingen schon
vor einigen Jahren hingewiesen hat. Be-
schäftigungseffekte entstehen demzufolge
hauptsächlich bei wissensintensiven unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungen (wie in
Architektur- und Ingenieurbüros, Unter-
suchungslabors, Werbeagenturen, Markt-
und Meinungsforschungsinstituten oder
bei DV-Dienstleistern, FuE-Einrichtungen,
Rechts-, Steuer- und Unternehmensbera-
tern), bei MIK-Diensten (= Medien-, Infor-
mations- und Kommunikationssektor)
und bei bestimmten traditionellen Dienst-
leistungen in Handel, Banken/Versicherun-
gen, Mobilitätsdiensten sowie bei perso-
nenbezogenen Dienstleistungen (Baethge
u.a. 1999).

Im Zuge des Wandels der Arbeitsgesell-
schaft entsteht somit ein extrem dyna-
mischer Sektor, der sich zu großen Teilen
den anwachsenden mitbestimmungsfreien
Zonen zuschlagen lässt. Wie Trautwein-
Kalms/Viedenz darlegten (2001), haben im
privaten Dienstleistungsbereich fast 93 %
der Betriebe weniger als 21 Beschäftigte;
zudem nehmen Ein-Personen-Unterneh-
men einen hohen, überproportionalen
Anteil ein. Charakteristisch ist für die
neuen Dienstleistungsbranchen ferner,
dass die Betriebe jung, Organisationsstruk-
turen und Arbeitsbeziehungen hierar-
chisch nicht gefestigt und Frauenanteile
hoch sind. Der gewerkschaftliche Organi-
sationsgrad der Betriebsratsmitglieder liegt
um 10 % unter dem im Produzierenden
Gewerbe. Während die beiden AutorInnen
nachzuweisen versuchen, dass sich die Ar-
beitsbedingungen und -verhältnisse in den
klassischen Industrie- und den neuen
Dienstleistungssektoren aneinander an-
gleichen werden, weil qualitative Elemente
der Tertiarisierung im Beschäftigungsmo-
dus, in der Arbeitszeit, in Gehalts- und
Leistungsstrukturen und bei Arbeitsbezie-
hungen zunehmend die Industrie erobern,
sind und bleiben freie Mitarbeiterverträge,
die deutlich höheren Anteile von Teilzeitar-
beit und ein hoher Leistungsdruck spezifi-
sche Besonderheiten der Dienstleistungs-
sektoren.

Die Folgen für die bis vor kurzem als
Selbstverständlichkeit erachtete kollektive
Interessenvertretung lassen sich als ein an
die Substanz gehender Strukturwandel in
den industriellen Beziehungen interpretie-
ren. Denn in gleichem Maße, wie sich die

tinen des Interessenhandelns entstehen las-
sen. Hiervon ist im Grunde der gesamte
Bereich der im Zuge des säkularen, sekto-
ralen Wandels wachsenden tertiären Sekto-
ren und der Wachstumssektoren der neuen
Wissens- und Dienstleistungsökonomie be-
troffen, wo Firmen neuartige Interessen-
vertretungsmodi als erfolgreiche, einer
modernen Arbeitsgesellschaft angemesse-
nen, Alternative zum „verknöcherten“,
„überregulierten“ und „lernunfähigen“
traditionellen Interessenvertretungsmodell
propagieren. In diesem, mitunter als „New
Economy“ bezeichneten, Konglomerat fin-
den sich sowohl die neuen Industriezwei-
ge der Internetökonomie, Biotechnologie,
IT-Industrie, Software, Telekommunika-
tion, Medien, Finanzdienstleistungen und
damit zusammenhängender Branchen, als
auch „alte“ Industriezweige und Konzerne
der Hardware- und Halbleiterproduktion
(Boes/Baukrowitz 2002; Kock/Kurth
2002).

Die Beurteilung des künftigen Bestands
des bekannten Systems der Arbeitsregulie-
rung und die Beantwortung der Frage nach
dem Überleben der Gewerkschaftsbewe-
gung wird sich deshalb in erster Linie an
der Fähigkeit der Gewerkschaften entschei-
den, in diesen Wirtschaftssegmenten Fuß
zu fassen. Sofern dies nicht gelingt, – wofür
gegenwärtig alle Befunde sprechen – ist von
einer neuartigen Mischung der Interessen-
vertretungsstrukturen in der Bundesrepu-
blik auszugehen, in welcher kollektive und
individualistische Momente, zentrale und
dezentrale Abschlüsse, verrechtlichte und
informelle Verhandlungsstrukturen sowie
formale und informelle Vereinbarungen
mehr oder weniger unvermittelt nebenein-
ander bestehen.

4.1 SCHWINDENDE INTERESSEN-
POLITISCHE REPRÄSENTANZ IN
WACHSTUMSBRANCHEN

In diesen beschäftigungsexpansiven Dienst-
leistungssektoren und Branchen der „neu-
en Ökonomie“ greifen wegen Dominanz
von Angestelltenarbeit sowie infolge neuar-
tiger Beschäftigungs- und Arbeitsverhält-
nisse die bisherigen Formen kollektiver
Interessenvertretung kaum mehr. Im Zuge
der gesamtwirtschaftlichen Umschichtung
von Erwerbstätigenanteilen aus dem se-
kundären Wirtschaftssektor in den ter-
tiären Sektor sind dort mittlerweile nahezu
zwei Drittel aller Erwerbstätigen beschäf-
tigt. Diese Umschichtung von Beschäftig-

Die duale Interessenvertretungsstruktur
hat in traditionellen Wirtschaftssegmenten
ihre Bewährungsprobe bestanden und
kann weiterhin als das zentrale Moment
des deutschen Systems industrieller Bezie-
hungen bezeichnet werden, wenngleich
OT-Arbeitgeberverbände (ohne Tarifbin-
dung) gewisse Aufweichungen erkennen
lassen.

Im Gegensatz dazu bleibt die Basisin-
stitution der Verrechtlichung weiterhin ein
bestimmendes Moment, wenngleich die
Bedeutung vereinheitlichender Tendenzen
durch sinkende Tarifbindung abnimmt.
Die den Geltungsbereich des BetrVG ge-
fährdende Unternehmenszersplitterung
durch Auflösung der Außengrenzen von
Betrieben scheint durch die kürzliche No-
vellierung des Betriebsverfassungsgesetzes
rechtlich wieder den gesetzlichen Mitbe-
stimmungsregeln unterworfen zu werden.
Wassermann berichtet beispielsweise von
Erfolgen bei der Neugründung von Be-
triebsratsgremien als Auswirkung der No-
vellierung und als Resonanz auf die Grün-
dungsoffensive der IG Metall im Jahre 2002
(Wassermann 2002).

In dieser Situation wird insbesondere
von den Gewerkschaften, die ein höheres
Interesse an formalisierten und standardi-
sierten Arbeitsreglements als die Arbeitge-
ber haben, auf die Erosionstrends strate-
gisch reagiert. Beispiele für diese flexiblen
Reaktionsweisen sind die Etablierung von
Betriebsrätenetzwerken und Standortbe-
triebsräten, eine beteiligungsorientierte
Betriebspolitik, die Nutzung von Experten-
wissen oder auch die kürzlichen Gewerk-
schaftsfusionen. Ein Beispiel für das Auf-
treten der alten Instrumente in neuem Ge-
wand sind Betriebsvereinbarungen, für die
ein Wandel von inhaltlich formalistischen
Regelungen hin zu stärker prozeduralen
Maßgaben für fallweise Aushandlungsver-
fahren deutlich wird (Heidemann 2000;
Schmierl 2003b).

4
Individuelle Interessen-
artikulation statt kollek-
tiver Interessenvertretung
in der neuen Ökonomie

Zugleich jedoch bilden sich bewusst sich
absetzende und konkurrierende Lösungen
außerhalb des bekannten Systems heraus,
die gänzlich neue Formen, Akteure und Rou-
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ökonomische Vorherrschaft des Produk-
tionssektors auflöst, entgleiten den Akteu-
ren der industriellen Beziehungen die am
fordistischen Produktionsmodell histo-
risch entwickelten und geschärften Instru-
mente, Verfahrensweisen und institutio-
nellen Grundlagen. Insbesondere für diese
Dienstleistungssektoren weisen empirische
Untersuchungen eine defizitäre interessen-
politische Repräsentanz und unterdurch-
schnittliche Organisationsgrade nach (Hel-
fert/Trautwein-Kalms 2000). Das für zahl-
reiche Wachstumsbranchen dieser Wirt-
schaftssegmente typische Mischungsver-
hältnis aus kleinbetrieblichen Strukturen,
einer Abkehr von Normalarbeitsverhältnis-
sen und einer polarisierten Beschäftigten-
struktur mit Dominanz von (hochqualifi-
zierter) Angestelltenarbeit einerseits sowie
hohen Anteilen geringfügiger und/oder
atypischer Beschäftigungsverhältnisse an-
dererseits stellt vor allem die Gewerkschaf-
ten vor neue Anforderungen an die Ent-
wicklung angepasster Formen der Interes-
senvertretung.

4.2 BEGRENZTE ERFOLGE IN 
AUSGEGRÜNDETEN BETRIEBEN

Diese neuen Wissens- und Dienstleistungs-
industrien speisen sich hauptsächlich aus
zwei sehr unterschiedlichen Wirtschafts-
segmenten. So finden sich hier einerseits
Ausgründungen aus traditionellen Groß-
unternehmen der Industrie- und Dienst-
leistungsbranche und andererseits junge,
dynamische Gründerunternehmen. Auf-
grund verschiedener Branchenhistorien
sind diese Segmente durch deutlich sich
voneinander unterscheidende Traditionen
und Erscheinungsformen von Interessenver-
tretung geprägt.

Für die bei der Neuschneidung von
Branchengrenzen vorgenommenen Aus-
gründungen aus traditionellen Großunter-
nehmen der Industrie- und Dienstleis-
tungsbranche kann davon ausgegangen
werden, dass den klassischen Kollektivak-
teuren die Wiedereinführung kollektiver
Interessenvertretungsstrukturen gelingt. In
diesem Branchenfeld finden sich Unter-
nehmen, Betriebe und Spin offs, die aus
Unternehmungen ausgegründet wurden,
welche durch mächtige Gewerkschaften
und starke betriebliche Interessenvertre-
tungen geprägt waren. Während unmittel-
bar nach der Ausgründung zunächst in den
neuen Betrieben und Arbeitsstätten oft-
mals keine eigenen Betriebsräte gebildet

und keine Tarifverträge angewandt wer-
den, führen tarifpolitische und betriebs-
verfassungsrechtliche Traditionen und ge-
werkschaftliche Kontakte zur neuerlichen
Sicherung der Tarifbindung durch Neu-
abschluss eines Tarifvertrags und Aktivitä-
ten zur Betriebsratsinstallation (Bispinck/
WSI-Tarifarchiv 1999; WSI 1999; IG Metall
2001). Prominentes Vorbild ist der im Ok-
tober 1998 zwischen der Deutschen Tele-
kom AG, T-Mobil und der Deutschen Post-
gewerkschaft abgeschlossene Tarifvertrag
zur Telearbeit. In der Folge wurden weitere
Flächentarifverträge auf Verbandsebene
oder Anerkennungstarifverträge, Ergän-
zungs- bzw. Haustarifverträge zwischen
Gewerkschaften und einzelnen Unterneh-
men abgeschlossen. Die hier anzuführen-
den Beispiele Compaq, Ditec, Sinitec, de-
bis, Unisys, D2/Vodafone u.a. dürften hin-
länglich bekannt sein. Inwieweit sich darin
bereits eine Trendumkehr oder allenfalls
vereinzelte Erfolge für die Gewerkschaften
andeuten, wird die weitere Entwicklung
zeigen.

4.3 MODELLKONKURRENZ VON 
BETRIEBSRÄTEN UND ALTERNATIV-
GREMIEN IN DYNAMISCHEN 
GRÜNDERUNTERNEHMEN

Im für die Zukunft der Gewerkschaftsbe-
wegung entscheidenden Branchenfeld der
dynamischen Gründerunternehmen der
neuen Wissens- und Dienstleistungsökono-
mie sind – sowohl der Branchenhistorie als
auch der dominanten Belegschaftsstruktur
geschuldet – kaum Anknüpfungspunkte
für gewerkschaftliches oder betriebsrät-
liches Interessenhandeln feststellbar. Dieses
– einem rasanten Organisationswandel un-
terworfene – neue Branchensegment von
Firmen,Arbeitsstätten und Start ups zeich-
net sich durch das Fehlen einer Interessen-
vertretungstradition, eine ausgeprägte ta-
rifpolitische Abstinenz und die mangelnde
Bereitschaft der Belegschaften zur kollek-
tiven Interessenvertretung aus, so dass ein
neuer anwachsender mitbestimmungsloser
Raum entstand. Hier werden sich die Mus-
ter von Interessenhandeln und -durchset-
zung künftig nach Betriebsgröße, Wachs-
tumsdynamik, Marktchancen, Beleg-
schaftsstruktur und Firmenreife unter-
schiedlich entwickeln.

(1) In größeren sowie ökonomisch und or-
ganisatorisch stabilisierten Betriebe gelingt
den bekannten Kollektivakteuren offenbar

zunehmend der Abschluss von Tarifver-
trägen und die Errichtung von Betriebsräten.
So zeichnet sich gegenwärtig eine gewisse
Dynamik von Betriebsratsgründungen ab.
Während für 1999 nur in acht der 50 größ-
ten Unternehmen des Neuen Marktes ein
Betriebsratsgremium nachgewiesen wer-
den konnte, hatten einer 2001 durchge-
führten Umfrage unter 225 der 286 am
Neuen Markt notierten Firmen und 38 Start
ups zufolge 26 % der Unternehmen einen
Betriebsrat, während in keinem Start up
ein Betriebsrat existierte (Dowe u.a. 2001).
Offenbar hat hier bis zur schriftlichen
Befragung von Nemax-Unternehmen
durch die Ruhr-Universität Bochum im
Sommer 2002 (Abel/Ittermann 2002) ein
gewisser Anstieg der Gründungsbereit-
schaft stattgefunden: Demnach finden sich
in 40 % der antwortenden Unternehmen
Betriebsräte, die oft 2002 erstmals gewählt
wurden; alternative Vertretungsmodelle
wie Round Tables, Vertrauensräte oder
Coaches sind in 36 % der Firmen instal-
liert. Allerdings sind lediglich 7 % tarif-
gebunden. Eine Zunahme von Betriebs-
ratsgremien lässt sich auch in der IT-Bran-
che erkennen, in der Konflikte aus Leis-
tungsverdichtung und Überstunden ver-
stärkt einer Verhandlungsregelung unter-
zogen werden (Ahlers/Trautwein-Kalms
2001; Boes 2002).

Im wohl in der Öffentlichkeit bekanntesten
Fall Pixelpark wurden die Interessen der
Belegschaft seit der Gründung 1991 in
Form einer „Mitbestimmung light“ durch
eine „Personal-AG“, Mecker-Boxen, Mit-
arbeiterbefragungen und bilaterale Ge-
spräche mit Paulus Neef an die Geschäfts-
leitung herangetragen. Nach dem Crash
des Aktienkurses im Mai 2000 nahmen Be-
legschaftsvertreter mit dem ver.di-Büro
Connexx.av Kontakt auf und konnten nach
einer Betriebsversammlung eine Betriebs-
rat-Wahl mit einer 68%igen Wahlbeteili-
gung abhalten (Jaeger 2001). Im Einzelnen
berichtet die IG Metall über neu gewählte
Betriebsräte bei AOL, Amazon Deutsch-
land, Berliner Metadesign, EM.TV, To-
morrow Internet, Prodacta und bei EDS
Customer Care/TAS Telemarketing, teil-
weise mit einer Wahlbeteiligung von bis zu
70 % (IT-Magazin 2/2001, S. 6; IT-Magazin
3/2001, S. 16). Nach Dowe u.a. sind die
Betriebsräte bei EM.TV (400 Arbeitneh-
mer) seit März 2001, bei der Condat AG
(300 Arbeitnehmer) seit 1994, bei Me,
Myself & Eye AG (240 Arbeitnehmer) seit
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Mai 2000, bei der Tomorrow Internet AG
(200 Arbeitnehmer) seit April 2001 (davor
Round Table) und bei der Girindius AG
(Ausgründung mit 90 Arbeitnehmern) seit
Juli 1999 eingerichtet.

Je weniger jedoch die Beschäftigten der
neuen Firmen Traditionen aus den klassi-
schen mitbestimmten Sektoren mitbrin-
gen, desto mehr setzen ein Durchbrechen
der Akzeptanzblockaden und eine wirksa-
me Interessenvertretung ein verändertes
Rollenverständnis und angepasste Arbeits-
weisen der Gewerkschaften voraus (Boes/
Baukrowitz 2002; Töpsch/Menez/Mala-
nowski 2001; Benz-Overhage 2000). Be-
triebsräte bieten hier weniger „Beschüt-
zung“ als vielmehr „Beratung“ an und nut-
zen weit überdurchschnittlich die neuen
Medien wie E-Mail und Internethome-
pages. Für Selbständige in den Medienbe-
rufen installierte die IG Medien mit telefo-
nischen Ansprechstationen, Musterverträ-
gen, Honorarempfehlungen, Lobbyarbeit
in den Verwertungsgesellschaften oder On-
line-Foren ein Instrumentarium, das weit-
aus stärkeren Servicecharakter trägt als bis-
herige Aktivitäten. Im Vertretungsbereich
der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
wurden zwei internetbasierte Beratungsin-
stitutionen aufgebaut (connexx.av für die
audiovisuellen Medien und T.I.M. für die
IT-Branche). Für die Connexx.av-Büros,
die sich Geburtshilfe bei weit über 100 Be-
triebsratsgründungen in Multimediabe-
trieben auf die Fahnen heften, findet der-
zeit eine personelle und finanzielle Auswei-
tung und Ergänzung der Standorte Frank-
furt, Berlin, Hamburg, München, Köln und
Leipzig statt (einblick 2/2002); allerdings
werden diese Büros durch jährliche Eva-
luierungen seitens ver.di unter ständigen
Finanzierungsvorbehalt gestellt.Auch neue
Koalitionen werden eine Rolle im künfti-
gen Arbeitskampf spielen: So wurde in ei-
ner Kampagne in allen Schlecker-Filialen
(mit einer Durchschnittsgröße von ca. 4
Beschäftigten) durch Information vor den
Geschäften ein neues Bündnis mit den
Kunden sowie mit baden-württembergi-
schen Landtagsabgeordneten eingegangen,
die Patenschaften für die in ihrem Stimm-
bezirk gelegenen Filialen übernahmen;
Zielsetzung war die letztlich erfolgreiche
Gründung von Betriebsräten für jeweils
mehrere Arbeitsstätten (Stamm 2001).

(2) Daneben wird sich aber auch auf län-
gere Sicht in einem wachsenden Segment
ein völlig neuer Modus einer – von Ge-

werkschaften und betrieblichen Interessen-
vertretungen unabhängigen – informellen,
individuellen, projektnetzwerk- oder be-
triebsspezifischen Interessendurchsetzung
etablieren. In diesem Feld zeigt sich eine
strategische Abkehr von den bisherigen
Prinzipien und Standards der Austausch-
beziehungen zwischen Kapital und Arbeit,
bei der alle drei Basisinstitutionen – duale
Interessenvertretungsstruktur, Zentralität
und Kollektivität sowie Verrechtlichung –
zugleich in Frage gestellt werden.

Das Interessenhandeln findet weniger über
eine kollektive Interessenvertretung statt,
sondern zeichnet sich in hohem Maße
durch eine für qualifizierte Angestellte
schon immer typische, hochgradig indivi-
dualistische Wahrung von Arbeitnehmer-
interessen aus, die sich auf Eigeninitiative,
informelle Regelungen, offene Kommuni-
kationsstrukturen und direkte bilaterale
Absprachen zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber stützt. Von den Belegschaften
bzw. Unternehmensleitungen werden ohne
Anbindung an die Kollektivakteure eigen-
initiativ und dezentral neue Formen der In-
teressenartikulation installiert. So wird aus
Studien zu Unternehmen aus dem Neuen
Markt von neuen Formen einer informel-
len und individuellen Interessenvertretung
berichtet, die mit Mentoren, Coaches, Ad-
vokaten, Round Tables oder projektnetz-
werk- oder betriebsspezifischen Vereinba-
rungen operieren.

Als Komplement für das von vielen
befragten Unternehmen als starr empfun-
dene Betriebsratsmodell verfügten 13 %
der Neue-Markt-Unternehmen und 20 %
der Start ups über eine organisierte Form
der Mitarbeitervertretung (Dowe u.a.
2001). Derartige Alternativmodelle ohne
rechtliche Handhabe und verbriefte Rech-
te sollen allesamt als verlängerter Arm der
Firmenleitungen eine Kummerkasten-
funktion im Unternehmen erfüllen. Zu-
sammensetzung, Größe und Zustande-
kommen variieren zwischen mehrköpfi-
gen, gewählten Gremien („Senat“, „Ältes-
tenrat“ oder „Vertrauensrat“) und von der
Geschäftsführung eingesetzten hauptamt-
lichen Mitarbeiterbetreuern („Coach“ oder
„Unternehmensphilosoph“). Für die Ar-
beit in Projektnetzwerken der Fernsehpro-
duktion wird von neuen, durchgängig in-
formellen Formen der kollektiven Regula-
tion von Arbeit berichtet, die sich in und
über Berufsverbände herausbilden bzw.
projektnetzwerk-, regional- und industrie-

spezifisch abgeschlossen werden (Winde-
ler/Wirth/Sydow 2001).

Der bereits genannten pol-di.net-Stu-
die zufolge existieren Alternativmodelle,
die allesamt auf Initiative der Geschäftslei-
tung eingerichtet wurden, bei folgenden
Neue Markt-Unternehmen: Bei der Con-
sors Discount-Broker AG (mit 1000 Ar-
beitnehmern) gibt es seit Januar 2000 einen
„Senat“ mit für zwei Jahre gewählten sieben
Senatoren, dem eine Mitentscheidung bei
Leistung und Arbeitszeit sowie ein Infor-
mationsrecht bei der wirtschaftlichen Lage,
Organisation, Bildung, Kündigungen zu-
gestanden wird. Bei der Jetter AG (120 Ar-
beitnehmer) existiert ein „Vertrauensrat“
mit einem Betriebsrat entsprechenden
Rechten. In der PC-Ware AG (280 Arbeit-
nehmer) wirkt seit 1994 ein sechsköpfiger
„Ältestenrat“ ohne rechtliche Handhabe.
Die Biodata Information Tech AG (160 Ar-
beitnehmer) hat einen „Unternehmens-
philosoph“ hauptsächlich zur Ausräumung
von Kommunikationsproblemen einge-
stellt. Die BOV AG (400 Arbeitnehmer) be-
schäftigt ihren hauptamtlichen „Coach“
mit Seelsorger-Aufgaben und die Tiscon
AG Infosystems wendet ein „Improvement
Board“ an.

5
Anpassungserfordernisse
zur Bewältigung der 
Umschichtungen in der 
Arbeitswelt

Die skizzierten Erkenntnisse lassen sich fol-
gendermaßen zusammenfassen: Die Ge-
werkschaften als die zentralen Vertreter der
Ware Arbeitskraft werden ebenso wenig
von der Bildfläche verschwinden, wie das in
der Nachkriegszeit gewachsene System in-
dustrieller Beziehungen der Bundesrepu-
blik nicht komplett zusammenbrechen
wird. Allerdings verstärkte sich in den 90er
Jahren eine bereits in der vorherigen Deka-
de begonnene Entwicklung zur Entkollekti-
vierung und betriebsspezifischen Differen-
zierung.Während das für die gesamte Öko-
nomie vorbildliche und strukturprägende
System industrieller Beziehungen der
Nachkriegsphase durch die im zweiten Ab-
schnitt beschriebenen Basisinstitutionen
strukturiert war, zerbricht diese einheitli-
che Systemarchitektur nunmehr in viele
unterschiedliche, teils miteinander kon-
kurrierende Institutionen, Regularien und



657WSI Mitteilungen 11/2003

Akteure. Es lassen sich somit zur gleichen
Zeit Trends der Erosion und Restrukturie-
rung des Systems industrieller Beziehun-
gen (überwiegend in den traditionellen
Wirtschaftssektoren) sowie Tendenzen des
Neuentstehens neuer Formen,Akteure und
Routinen des Interessenhandelns (vor-
nehmlich in den neuen Wissens- und
Dienstleistungsbranchen) feststellen, die
sich in der Gesamtbetrachtung als wach-
sende Hybridisierung der industriellen Be-
ziehungen interpretieren lassen.

Der Fortbestand gewerkschaftlicher
Repräsentanz im Wirtschaftssystem wird
demgemäss in hohem Maße von der Fähig-
keit und vom Erfolg gewerkschaftlicher
und betriebsrätlicher Akteure abhängen,
ihren Rückhalt sowie ihre Definitions- und
Verhandlungsmacht – in Form eines höhe-
ren Organisationsgrads und einer Grün-
dung von Betriebsräten bzw. einer gewerk-
schaftlichen Vertretung von neuen Beleg-
schaftsgruppierungen – in folgenden Fel-
dern wieder bzw. neu herzustellen
(Frerichs/Pohl 2001; Fichter/Gester/Zeu-
ner 2001):

– Zunächst wird ähnlich der IG Metall-
Gründungsoffensive im Rahmen der letzten
Betriebsratswahlrunde eine entsprechende
Kampagne zur Institutionalisierung von
rechtlich bewehrten Betriebsräten in den
(neuen und alten) Dienstleistungssegmen-
ten nötig sein.
– Es wird die innerhalb der Gewerkschaf-
ten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ver-
sandete Angestellteninitiative zu reaktivie-
ren sein, um die besonderen Interessen
von, im Dienstleistungssektor dominieren-
den, Angestellten zu analysieren und so an-
gemessene Vertretungsangebote unterbrei-
ten zu können. Eine besondere Berücksich-

tigung werden dabei die spezifischen Inter-
essenlagen von Akademikern erfahren
müssen.
– Um die gegenwärtige Mixtur aus unter-
schiedlichen Konzern- und Holdingstruk-
turen, Arbeits- und Produktionsstätten,
Arbeitsvertrags- und Beschäftigungsfor-
men, Arbeitsformen, Arbeitszeitregelun-
gen sowie Entgeltmodellen einer Mitbe-
stimmung unterziehen zu können, werden
unter Nutzung und kreativer Auslegung
des novellierten Betriebsverfassungsge-
setzes gemeinsame Pilot-Betriebsräte aus
räumlich verteilten Arbeitsstätten bzw. ver-
schiedenen, selbständigen Unternehmen
einer Branche zu gründen sein. Dies wäre
auch ein Ansatzpunkt für eine stärkere Ein-
bindung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen in das Mitbestimmungsmodell
Deutschlands.
– Sowohl die Organisationsstrukturen der
Gewerkschaften, als auch der qualifikatori-
sche Zuschnitt der Gewerkschaftssekretä-
rInnen und -repräsentanten werden sich
der gewandelten Arbeitswelt anzupassen
haben. Ein direkter Draht zwischen einem
aus der Produktion stammenden Fachar-
beiter-Gewerkschafter und dem neuen Ar-
beitskrafttypus des akademischen Ange-
stellten in der dynamischen New Eco-
nomy-Klitsche lässt sich nur schwerlich
herstellen. Angemessener erscheinen den
spezifischen Bedingungen des Dienstleis-
tungsektors angepasste, kreative und „pro-
gressive“ Beratungsangebote wie sie durch
die Connexx.av-Büros vermittelt werden.
– Es sind neue Verhandlungsfelder zu be-
setzen und mit neuen Inhalten und neuen
Methoden zu vermitteln. Nach REFA aus-
gebildete Akkordlohnexperten haben auch
in den klassischen Industriebetrieben aus-
gedient. Neben exemplarischen Betriebs-

vereinbarungen und Lösungen zu den mo-
dernen Entgeltgrundlagen (Zielvereinba-
rungen etc.) und einer flächendeckenden
Einführung des Entgeltrahmenabkom-
mens (ERA) sind weitergehende Überle-
gungen und Angebote der Gewerkschaften
zur Leistungspolitik, zu Arbeitszeitmodel-
len, Sabbaticals, Frühverrentung, oder auch
zum „lebenslangen Lernen“ gefordert. Als
künftiges Modell einer interessenvertre-
tungsorientierten Kooperationsförderung
empfehlen z.B. Windeler u.a. den Gewerk-
schaften die strategische Übernahme einer
Brokerfunktion, mittels der Weiterbil-
dungsangebote entwickelt und Ansprech-
partnerpools koordiniert werden könnten.
– Und nicht zuletzt wird die Tatsache einer
entnationalisierten Ökonomie eine stärke-
re Koordinierung einer europäischen Kol-
lektivvertragspolitik erfordern, in der die
Gewerkschaften ihre nationalen Borniert-
heiten und internen Zwistigkeiten aufge-
ben.

Zunächst einmal werden Aktivitäten in
derartigen Aktionsfeldern allenfalls tasten-
de Versuche der Gewerkschaften, in den
neuen Branchen Fuß zu fassen, illustrieren
können. Es wird sich auch eher um erste
Ansätze handeln können, gegenüber den
von Arbeitgebern eigenständig eingerichte-
ten scheinbaren Formen der Sozialinte-
gration und Vertretung eigenständige An-
satzpunkte zu einer formalisierten Interes-
senvertretung zu eröffnen. Auf lange Sicht
ist für die Gewerkschaften jedoch eine Ab-
kehr von der tradierten produktionslasti-
gen, facharbeiterdominierten Vertretungs-
politik unumgänglich (Hassel 2000), so-
fern sie die Umschichtungen in der Ar-
beitsgesellschaft überleben wollen.
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